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Amtlicher Teil.

Mehseirchrilpslizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen Maul - und Klauenseuche ivird hier¬

durch auf Grund der 88 18. ff. des Viehseuchengesetzes vom
26. 6. 09 (R'eichsgesetzblatt Seite 519) mit Ermächtigung
des Regierungspräsidenten zu Wiesbaden folgendes be¬
stimmt:

I. Sperrbezirke.
Das Gehöfte des Landwirts Adolf Müller in Birlen¬

bach, in dem die Maul - und Klauenseuche amtlich fest-
gestellt worden ist, wird als Sperrbezirk erklärt.

Für diesen Sperrbezirk gelten folgende Bestimmungen:
8 1. 1. Die verseuchten  Gehöfte werden gegen den

Verkehr mit Tieren und mit solchen Gegenständen, die
Träger des Ansteckungsstoffes sein können, in folgender
Weise abgesperrt:

a ) lieber die Ställe oder sonstigen Standorte der ver¬
seuchten Gehöfte, wo Klauenvieh steht, wird die Sperre ver¬
hängt (8 22 Abs. 1, 4 des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni
1909, R .-G.-Bl . S . 519). Befindet sich das Vieh auf der
Weide, so ist die Aufftallung vorzunehmen. Ausnahme kann
in besonderen Fällen gestattet werden. Im übrigen finden
auf die Schlachtung die Vorschriften des 8 160 V.-A.-V.-G.*)
(R.-St .-A. o. 1. 5. 12) Anwendung. Jedoch wird von der
amtstierärztlichen Leitung der Schlachtung (8 160 Abs. a.
a . O.) Abstand genommen. Die Bestimmungen des 8 160
Abs. 3 bis 5 a. a . O. sind auch dann zu beachten, wenn
von den Besitzern Vieh im Stalle (Standorte ) geschlachtet
worden ist (Notschlachtung).

b) Die Verwendung der auf den Gehöften befindlichen
Pferde und sonstigen Einhufer außerhalb der gesperrten
Gehöfte ist gestattet , jedoch, insoweit diese Tiere in gesperrten
Ställen untergebracht sind, nur unter der Bedingung , daß
ihre Hufe vor dem Verlassen der Gehöfte desinfiziert werden.

c) Die Hunde sind festzulegen.
d) Im Umkreise von 100 Meter von dem verseuchten

Gehöft ist Geflügel so zu verwahren , daß es die Gehöfte
nicht verlassen kann. Für Tauben gilt dies ebenfalls.

e) Die Einfuhr von Klauenvieh in das gesperrte Ge¬
höft ist verboten. Der Besitzer des Gehöfts oder sein Stell¬
vertreter ist verpflichtet, solche Einrichtungen zu treffen»
daß Wiederkäuer und Schweine aus anderen Gehöften das
verseuchte Gehöft nicht betreten können (8 57 der Bundes¬
ratsinstruktion ).

f) Das Weggeben von Milch aus den Gehöften ist ver¬
boten. Die Abgabe ist zulässig, wenn eine vorherige Ab¬
kochung oder eine andere ausreichende Erhitzung bis auf
85 Grad Celsius (8 28 Abs. 3 V.-A.-V.-G.) stattgefunden hat.
Für die Abgabe von Milch an Sammelmolkereien , in denen
eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch gewährleistet
ist, können von mir Ausnahmen zugelassen werden.

g) Die Entfernung des Düngers aus den verseuchten
Ställen und die Abfuhr von Dünger und Jauche von
Klauenvieh aus den verseuchten Gehöften dürfen nur mit
Genehmigung erfolgen.

b) Futter - und Streuvorräte dürfen für die Dauer der
Seuche nur mit Erlaubnis des Landrats und nur insoweit
aus den Gehöften ausgeführt werden, als sie nachweislich
nach dem Orte ihrer Lagerung und der Art des Transports
Träger des Ansteckungsstoffs nicht sein können.

i) Gerätschaften, Fahrzeuge, Behältnisse und sonstige
Gegenstände müssen, soweit sie mit den kranken oder ver¬
dächtigen Tieren oder deren Älbgängen in Berührung ge¬
kommen sind, desinfiziert werden, bevor sie aus dem Ge¬
höften herausgebracht werden. Milchtransportgefäße sind
nach ihrer Entleerung zu desinfizieren , (8 154 Abs. 1 c, 8 168
Abs. 1 e B.-A.-V.-G.).

k) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus den
Gehöften ausgeführt werden.

l) Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche ver¬
dächtigen Tieren sind die veränderten Teile einschließlich
der Unterfüße samt Haut bis zum Fesselgelenke, des Schlun¬
des, Magens und Darmkanals samt Inhalt , sowie des
Kopfes und der Zunge unschädlich zu beseitigen. Häute uwd
Hörner sind nach 8 160 Abs. 4 V.-A.-V.-G. zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind nur aus
zwingenden wirtschaftlichen Gründen und nur mit Geneh¬
migung des Ministers zulässig.

2. Die Stallgänge der verseuchten Ställe der Gehöfte,
die Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor den Ein-



gattgen der Gehöfte, die Wege an den Ställen und in den
zugehörigen Hofräumen sowie die etwaigen Abläufe aus
den Dungstätten oder den Jauchebehältern sind täglich
mindestens zweimal mit dünner Kalkmilch zu übergießen.
Bei Frostwetter kann anstelle des Uebergießens mit Kalk¬
milch Bestreuen mit , gepulvertem frisch gelöschten Kalk
erfolgen.

3. Die gesperrten Ställe (Standorte ) dürfen abgesehen
von Notfällen , ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von
den im ß 154 Abs. 1 a V .-A .-V .-G . bezeichneten Personen
betreten werden. Personen , die in abgesperrten Ställen
verkehrt haben, dürfen erst nach vorschriftsmäßiger Des¬
infektion das Seuchengehöft verlassen.

4. Zur Wartung des Klauenviehs in den Gehöften
dürfen Personen nicht verwendet werden , die mit fremdem
Klauenvieh in Berührung kommen.

5. Das Abhalten von Veranstaltungen in den Seuchen¬
gehöften, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von
Personen im Gefolge haben, ist vor erfolgter Schlußdes --
infektion (8 175 V.-A .-V .-G .) verboten.

8 2. An dem Haupteingang der Seuchengehöfte und an
den Eingängen der Ställe oder sonstigen Standorten , wo
sich seuchenkrankes oder der Seuche verdächtiges Klauenvieh
befindet , sind Tafeln mit deutlicher und haltbarer Auf¬
schrift „Maul - und Klauenseuche" leicht sichtbar anzu¬
bringen.

II. Allgemeines.
8 3. 1. In dem Seuchenorte wird verboten:
a) Die Abhaltung von Kla uenvieh Märk¬

ten , mit Ausnahme der Sch la ch tv i eh m ä r kte
in Sch lacht Höfen sowie der Auftrieb von
Klauenvieh auf Jahr - und Wochenmärkte.
Dieses Verbot hat sich auch auf marktähn¬
liche Veranstaltungen zu erstrecken.

b) Der Handel mit Klauenvieh , auch derjeuige mit
Geflügel , der ohne vorgängige Bestellung entweder außer¬
halb des Gemeindebezirkes der gewerblichen Niederlassung
des Händlers oder ohne Begründung eines solchen statt -!
findet . Als Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler ohne Mit¬
führen von Tieren und das Aufkäufen von Tieren durch
Händler.

c) Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauen¬
vieh. Das Verbot findet keine Anwendung auf Viehver¬
steigerungen auf dem eigenen nicht gesperrten Gehöfte dlcs
Besitzers, wenn nur Tiere zum Verkaufe kommen, die sich
mindestens 3 Monate im Besitze des Versteigerers befinden.

d) Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit
Klauenvieh.

e) Das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter Milch
(8 28 Abs. 3 V.-A .-V .-G. aus Sammelmolkereien an land¬
wirtschaftliche Betriebe , in denen Klauenvieh gehalten wird,
sowie die Verwertung solcher Milch in den eigenen Vieh¬
beständen der Molkerei , ferner die Entfernung der zur An¬
lieferung der Milch und zur Ablieferung der Milchrückstände
benutzten Gefäße aus der Molkerei , bevor sie desinfiziert
sind (vergl . 8 H Abs- 1 Nr . 9, 10 der Anweisung für das
Desinfektionsversahren Anlage A zu V .-A.-V .-G.).

f) In der Nachbarschaft der verseuchten Gehöfte müssen
die Hunde festgelegt und die Hühner eingesperrt werden.

2 . Ausnahmen von den Verboten des Abs. 1 können in
besonderen dringenden Fällen zugelassen werden . Etwaige
Anträge sind an mich zu richten.

HI. Desinfektion.
8 4. 1. Die Ställe oder sonstigen Standorte der kranken

oder verdächtigen Tiere sind zu desinfizieren , die Aus-
rüstungs -, Gebrauchs - sowie sonstigen Gegenstände , von
denen anzunehmen ist, daß sie den Ansteckungsstoff enthalten
(8 19 Ws . 4 bis 6 der Anweisung für das Desinfektions¬

verfahren ), sind zu desinfizieren oder unschädlich zu be¬
seitigen . Ferner ist eine Desinfektion der durchgeseuchten
und sonstigen Tiere , die im Seuchenstall untergeb rächt
waren , vorzunehmen . Der beamtete Tierarzt hat die Des¬
infektion abzunehmen.

2. Auch die Personen , die mit den kranken oder ver¬
dächtigen Tieren in Berührung gekommen sind, haben sich
zu desinfizieren.

3. Von der Desinfektion kann abgesehen werden,
a) wenn es sich nur um der Ansteckung verdächtiges

Klauenvieh in seuchenfreien Gehöften handelt;
b) für Ställe in Seuchengehösten , in denen nur der

Ansteckung verdächtiges Klauenvieh gestanden hat , so¬
fern dieses nach Ablauf der im 8 176 unter b V.-A.-
V.-G . angegebenen Frist seuchenfrei befunden worden ist.

IV. Aufhebung derSchutzmaßregeln.
8 5. 1. Die Seuche gilt als erloschen, und die ange¬

ordneten Schutzmaßregeln sind auszuheben, wenn
a) sämtliches Klauenvieh des Seuchengehöftes gefallen,

getötet oder entfernt worden ist, oder
b) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder

seuchenverdächtigen Tiere oder nach amtstierärztlicher
Feststellung der Abheilung der Krankheit eine Neu¬
erkrankung nicht vorgekommen , und

e) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßig
ausgeführt und durch den beamteten Tierarzt abge¬
nommen ist.

2. Das Erlöschen der Seuche ist in gleicher Weise wie
der Ausbruch öffentlich bekannt zu machen.

. V. Schlußbe st immun  g.
8 10. Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.

VI. Strafbestimmungen.
8 11. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Be¬

stimmungen unterliegen den Strafvorschriften der 88 74,
77 einschließlich des Viehseuchengesetzes vom 25 . Juni 1909
(R.-G.-Bl . Seite 519).

Diez,  den 22 . Januar 1915.

Der Jtitaiftl. Landrat.
I . A.: Markloff.
* * *

«n die OrtsvolizeibehSrden de» Kreise».
Alle Anträge aus Gewährung von Erleichterungen der

Sperrmaßregeln sind, soweit nicht die Ortspolizeibehörde
selbst hierfür zuständig ist, mir durch Ihre Hand  vor¬
zulegen.

Sofern Sie nicht in der Lage sind, die Gesuche zu
befürworten , haben Sie sich auf die sachliche Ablehnung
zu beschränken. Insoweit Sie die Gesuche zur Weitergabe
an mich für geeignet und empfehlenswert halten , haben
Sie die Gesuche selbst unter Angabe der Gründe für die
Befürwortung vorzulegen.

Die oben erlassene viehseuchenpolizeiliche Anordnung
enthält nur die notwendigen Bestimmungen . Sie ent¬
bindet die Ortspolizei nicht von der Verpflichtung , die
übrigen in der V .-A .-V .-G. enthaltenen Bestimmungen
ihrerseits zur sofortigen Durchführung zu bringen . Ins¬
besondere ist es notwendig , den betroffenen Besitzern alle
auch in der V.-A .-V .-G . und in dem Viehseuchengesetze
enthaltenen zwingenden Bestimmungen bekannt zu geben.

Ich ersuche Sie , sich mit den maßgebenden Bestim¬
mungen eingehend bekannt zu machen.

Diez,  den 22 . Januar 1915.
Der KSatal . Lanvrat.

I . A.: Markloff.



J .-Nr . V. A. 17. Diez,  den 22. Januar 1915.
'Öti 9ie  Crt «t>rtfi ; cib . bitrt >cti »r « Ntreiir«  .

Mit Bezug auf meine Bekanntmachung vom 22. Januar
1908, I . V. 38, mache ich die Herren Bürgermeister darauf j
aufmerksam, daß die Listen über die ausgestellten grauen j
Quittungskarten Ende des Kalenderjahres abzuschließen, !
und an die Landes - Versicherungs - Anstalt in !
Cassel  zu übersenden sind.

Die Listen über die im Jahre 1914 ausgestellten grauen
Quittungskarten sind, sofern dies noch nicht geschehen ist,
umgehend nach Cassel  einzureichen.

Da« B isick,- U"gs mt.
_ I . A. : Markloff. _
M. 306. Diez,  den 16. Januar 1915.

Vt (aniitaaAuiii ).
Zufolge höherer Anordnung mache ich darauf aufmerk¬

sam, daß alle Gesuche um Befreiung, oder Zurückstellung
vom Militärdienste bei mir einzureichen sind.

Der
_ I . A.: M arkloff. _
M. 451. D iez,  den 23. Januar 1915.

Bekanntmachung
Am Donnerstag , den 28. Januar 1915, vormittags

9 Uhr werden in Coblenz, Pftrdedepot 1, Schloßkaserne,
30—40 kriegsunbrauchbare Pferde verkauft.

Der Königl . Landrat.
_ I . A. : M a rkloff. _

Erledigung.
Das Ausschreiben vom 1. 10. 1914 — I. 10 406 —, betr

Einbruchsdiebstahl in der Nacht vom 26. zum 27. Sep¬
tember 1914 in ein Schuhwaren-Geschäst, wird hiermit
als erledigt zurückgenommen.

Wiesbaden,  den 20. Januar 1915.
Der Polizei »Präsident.

3.
Witz-

Nichtamtlicher Teil.
Herstellung von Lchwcincfleilch-Dauerware.

Dauerware in Schinken, Speck  und Wu  rst be¬
darf , falls sie für längere Zeit haltbar sein soll, einer sorg- !
fälligen Vorbehandlung.

Schinken und Speck sind auch in den tiefen Lagen !
gut zu durchsalzen. Hierzu ist namentlich bei Schinken dar¬
auf zu achten, daß sie je nach der Größe 6 bis 10 Wochen
in einer genügend starken Pökellake gehalten werden. Bei
Beginn der Pökelung sind sie ringsum , besonders an den
nicht von Schwarte bedeckten Fleischteilen, kräftig mit ' Salz
einzureiben.

Während der Pökelung  sind die Waren — möglichst
in Kellern — bei 6 bis 12 Grad C. aufzubewahren . Bei
höherer Wärme verderben Lake und Ware leicht, bei niedri¬
gerer wird das Eindringen des Salzes in die Tiefe ver¬
zögert oder ganz verhindert.

Nach der Pökelung werden Schinken und Speck zur
Verringerung des Salzgehalts in den äußeren Schichten
einen halben bis einen ganzen Tag gewässert und darauf
gut abgewaschen. Vor dem Räuchern werden sie in einem
luftigen Raume , möglichst mit Zugluft , je nach hem Feuch¬
tigkeitsgehalt der Luft mehrere Tage oder Wochen getrocknet.

Würste sind sofort nach ihrer Anfertigung zu trocknen.
Während der Trocknung  dürfen die Waren Frost,

feuchter Luft oder hoher Warme nicht ausgesetzt werden.
Das Räuchern  der Wäre ist langsam zu bewirken,

und zwar in mäßig starkem, kaltem und mit trockenen
Sägespänen aus Hartholz , dem sogenannten Schmok, er¬

zeugtem Rauch. Für längere Aufbewahrung beträgt die
Räucherzeit bei Schinken etwa 3 Wochen, bei Speck bis
zu 2 Wochen und bei Wurst bis zu 1 Woche.

Der Papft über den Krieg.
SS. T.-B. Rom,  22 . Jan . Der Papst hielt im Kon¬

sistorium eine Ansprache, worin er von neuem seinem tiefen
Schmerz über den unheilvollen Krieg Ausdruck gab. 'Er sagte
zu Anfang, daß er das Konsistorium zu dem Zweck einbe¬
rufen habe, mit der gebührenden Feierlichkeit für die un¬
besetzten Diözesen zu sorgen, von denen einige von Bedeu¬
tung seien. Er sülte dann hinzu : Während ich euch,
verehrungswürdigc Brüder , hier versammelt sehe, kann ich
mcht vermeiden, von neuem etwas von der Bangigkeit
in eure Herzen zu gießen, die, wie ihr wißt , meinen Geist
beschwert. Unglücklicherweise folgt Monat auf Monat , und
es taucht nicht einmal von weitem die Hoffnung auf, daß der
unheilvolle Krieg oder vielmehr das Gemetzel bald ein Ende
findet . Wenn es auch nicht in unserer Macht lieht , das
Ende einer so schlimmen Geißel zu beschleunigen, so möchte
ich doch ihre schmerzlichen Folgen lindern.  Ihr
wißt genau, daß ich mich bisher , soweit es in meinen Kräften
stand, in dieser Richtung bemüht habe, und ich werde nicht
verfehlen, mich in der Zukunft , soweit als dies notwendig
ist, dafür zu bemühen. Mehr zu tun , gestattet mir mein
apostolisches Amt nicht. Ohne Zweifel steht es dem römischen
Pontifex als dem von Gott eingesetzten höchsten Dolmetsch
und Vertreter des ewigen Gesetzes zu, zu erklären , daß es
niemand, aus gleichviel welchem Grunde , gestattet ist, die
Gerechtigkeit zu verletzen, und ich erkläre es laut und
ohne Umschweif, indem ich tief jede Ungerechtigkeit be¬
klage, gleichviel von welcher Seite sie begangen werden
mag. Aber es würde sicherlich weder ratsam noch nützlich
sein, wenn die päpstliche Autorität sich in Zwistigkeiten
der Kriegführenden einmischt. Wer ein Urteil wägt, muß
erkennen, daß der päpstliche Stuhl in diesem un-
geheuernKampf,  mitten in der größten Besorgnis , sich
vollkommen unparteiisch  verhalten muß. Der
römische Pontifix muß als Vertreter Jesu Christi , der für
alle und jeden gestorben ist, mit dem gleichen Gefühl detz
Liebe alle Kämpfenden umfassen, und er hat außerdem als
gemeinsamer Vater der Katholiken sowohl auf der einen
wie auf der andern Seite der Kriegführenden eine große
Zahl van Kindern, deren Heil ihm gleichmäßig und ohne
Unterschied am Herzen liegt . Es ist daher notwendig,
daß er in ihnen nicht die Sonderinteressen sieht, die sie
trennen , sondern das Band des gemeinsamen Glaubenis,
das sie zu Brüdern macht. Wenn er anders handeln würde,
so würde er nicht nur die Sache des Friedens nicht fördern,
sondern er würde Abneigung und Haß gegen die Religion er¬
schaffen und die Ruhe und innere Eintracht der Kirche
schweren Störungen aussetzen. Inzwischen halte er seine
Hilfe für beide Teile bereit  und weise sie in
gleicher Weise auf beide Teile hin . Er appelliere an das
Gefühl der Menschlichkeit  bei denjenigen, die
Grenzen von Feindesland überschritten hätten , um sie zu
beschwören, daß die besetzte Gegend nicht mehr verwüstet
werde, als es unbedingt durch die Notwendigkeit der mili¬
tärischen Besetzung erforderlich sei. Und was noch wich,--
tiger sei, damit die Geister der Einwohner nicht ohne
wahren Grund in dem, was ihnen am teuersten sei, gekränkt
werden, wie in den Kirchen und Dienern Gottes und in
dem Rechte der Religion und des Glaubens . Denjenigen,
die ihr Vaterland vom Feinde besetzt sähen, riet er ab, die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu verhindern
und dadurch ihre Lage zu verschlimmern. Der Papst schloß,
indem er die Notwendigkeit hervorhob, inständige und de¬
mütige Gebete zum Herrn zu senden und sich zu vergegen¬
wärtigen , daß der Friede nicht ohne den Willen Gottes
die Welt verlassen habe. Gott gestatte, daß die Menschen,
die alle ihre Gedanken auf irdische Dinge gegründet hätten,
sich gegenseitig durch Verwüstung bestraften . Andere Er-



eignisse kämen, um die Menschen zu zwingen, sich unter die
gewaltige Hand Gottes zu demütigen , so der jüngst ver¬
gangene Tag, von dem jedermann wisse, wie furchtbar
und grausam er gewesen sei. Der Papst forderte zu öffent¬
lichen und privaten Gebeten aus und zur Teilnahme an
den zwei, für ganz Europa für den 7. Februar  und für
die übrige katholische Welt für den 21 . März  anbefohle¬
nen feierlichen Bußgottesdiensten.  Der Papst kün¬
digte an, daß er dem erstem selbst in der Basilika St . Pete,
beiwohnen werde. Endlich drückte der Papst den Wunsch aus,
daß durch Vermittlung der heiligen Jungfrau der Friede
erlangt werde, und daß Christus von neuem der Welt er¬
scheinen möchte und dort festen Wohnsitz unter den Men¬
schen nehme.

Die Beschäftigung der Kriegsgefangenen.
In der Oeffentlichkeit scheint vielfach die Ansicht ver¬

treten zu sein, daß die Kriegsgefangenen ihre Zeit nutzlos
verbringen ; jedenfalls erfolgen fortgesetzt noch von falschen
Voraussetzungen ausgehende Anregungen zu vorteilhafterer
Ausnutzung dieser Arbeitskräfte . Hierzu wird uns von zu¬
ständiger Seite folgendes mitgeteilt:

Von vomherein ist der größte Wert darauf gelegt wor¬
den, eine nutzbringende Verwendung der Kriegsgefangenen
zu erreichen, ohne daß dadurch eine Beschränkung der Är-
beitsmöglichkeiten der einheimischen Arbeitslosen eintritt.
Zu diesem Zweck sind zahlreiche — staatlichen und gemein¬
nützigen Zwecken dienende — Arbeiten für die Gefangenen
vorgesehen. Teils sind sie schon längst im Gange, teils noch
in Vorbereitung , an vielen Stellen , die nicht nahe genug
bei den großen Gefangenenlagern liegen, werden besondere
kleinere Lager eigens hierfür errichtet , wodurch naturge¬
mäß einige Zeit bis zum Beginn der Arbeiten vergeht. Die
Arbeiten erstrecken sich hauptsächlich auf die Kultivierung
von Mooren und Oedländereien in den Provinzen Hannover,
Schleswig-Holstein und Brandenburg , und auf Melioratio¬
nen in verschiedenen Provinzen , wodurch eine Vergrößerung
der Anbaufläche und eine Erhöhung der Ernteerträgnisse
erreicht werden soll. Weitere nutzbringende Verwendung der
Kriegsgefangenen erfolgt bei der Regulierung unserer Flüsse
und beim Ausbau der Wasserstraßen, beim Eisenbahn- und
Wegebau.

Von besonderer Bedeutung war die Hilft , die ein großer
Teil der Gefangenen, namentlich in den östlichen Provinzen
(zu Zeiten bis über 10000), der Landwirtschaft bei der
Einbringung der Hackfruchternte geleistet hat . Nachdem
der Arbeitsmarkt sich für die Arbeitslosen erheblich ge¬
bessert hat , erfolgt zur Zeit auch schon eine Verwendung
der Kriegsgefangenen zur Aushilfe in der Industrie und in
gewerblichen Betrieben . Keinem Gesuche auf Ueberlassung
von Kriegsgefangenen zu Arbeiten wird abAk entsprochen,
ohne daß sich die zuständigen Zivilverwaltungsbehörden,
in letzter Linie die „Reichszentrale der Arbeitsnachioeise",
davon überzeugt haben, daß für die betreffenden Arbeiten
keine einheimischen Arbeitslosen vorhanden sind. Daß in
dieser Beziehung durchaus streng verfahren wird , beweisen
am besten die mancherlei Klagen und Beschwerden darüber,
daß die Heeresverwaltung mit der Ueberlassung von Kriegs¬
gefangenen nicht entgegenkommend genug sei. Vielfach hat
das aber auch seinen Grund darin , daß es sich um Ar¬
beitsgelegenheiten handelt , zu denen Kriegsgefangene natür¬
licherweise nicht herangezogen werden können, zu B . weil sie
nicht abgesondert oder nicht genügend bewacht werden
können.

Soweit die Kriegsgefangenen nicht zur Außenarbeit her¬
angezogen werden, findet sich ausgedehnte Verwendung für
sie in den Lagem selbst, bei deren Errichtung und auf den
Tmppenübungsplätzen , bei Instandhaltung der Wege und
im Wirtschaftsbetrieb . Aus allem dürfte somit hervorgehen,
daß für die Kriegsgefangenen reichliche Arbeitsgelegenheit
gefunden ist.

„Weißbrot nur auf Verlangen !"
W. T.-B . Berlin,  22 . Jan . (Nichtamtlich.) „Weiß¬

brot wird nur aus Verlangen gereicht ", so heißt
es seit Tagen auf den Speisezetteln eines der besuchtesten
Hotels Berlins . Man begrüßt die Einrichtung um so mehr
mit Freude, als wiederholt festgestellt wurde, daß in ver¬
schiedenen Hotels die Aenderung unserer Backordnung nur
mit Murren ausgenommen wurde, und man trotz „aller
patriotischen Gesinnung " es fertig brachte, durch allerhand
neue „Mittelchen ", wie Toastmaschinen und dergleichen, den
Zweck des Nachtbackverbots zu durchkreuzen. Das Vor¬
gehen des Hotels ist ferner auch deshalb höchst erfreulich,
weil gleichzeitig an die Stelle des Weißbrots /( -Brot ge¬
setzt wurde. Was aber war der Erfolg dieses Vorgehens?
Wie der Direktor mitteilt , gewöhnten sich die Gäste bald an
das neue System, daß schon in den ersten Tagen anstatt
1200 Brötchen am Tag nur 400 gebacken wurden, und
auch diese Ziffer wird sich noch in der kommenden Zeit
verringern . Man sieht : Der Verzicht des Einzelnen be¬
deutet eine Ersparnis für die Gesamtheit . Wie außerordent¬
lich erwünscht würde es sein, wenn dieses System mit dem
so einfachen Motto „Weißbrot wird nur auf Verlangen
gereicht", nicht nur in den Hotels , sondern auch in allen
Restaurants und Gastwirtschaften Einlaß fände! Hier ist es
noch allzu häufig die Furcht , ein „gekränkter" Gast könne
in ein anderes Lokal gehen, also die Konkurrenzangst, die
von dem rechten Weg abdrängt . Wegen des /( -Brotes wird
kein Gast ausziehen . Aber der bloße Wictshausbesucher ist
vielleicht empfindlicher, so meinen manche Restaurateure.
Man lasse es auf einen Versuch, und zwar einen energischen,
ankommen. Hoffentlich steckt in uns noch so viel Opfersinn
und Verrrunft , daß wir es dem Wirtshaus hoch anrechnen,
wenn es dazu hilft , daß am Brote gespart werde, und wenn
es damit seinen Teil an der Kriegsarbeit leistet. Schmach¬
voll wäre es, wenn Gäste den Wirt an der Erfüllung dieser
Pflicht hindern wollten . Darum wünschen wir , daß die
Hotelbesitzer und Restaurateure überall dem obigen Bei¬
spiel folgen mögen und daß die Gäste sich nicht dort be¬
schweren, wo sie kein Weißbrot mehr finden, sondern dort,
wo es nach wie vor gereicht wird!

Holzversteigerung.
Montag, den1. Februar 1915

kommen im Gemeindewald Laufenselden, Distrikt Sonnen¬
berg und Muhl zur Versteigerung:

523 Rm . Buchen-Scheit- und -Knüppelholz,
5300 Stück Wellen.

Anfang im Distrikt Sonnenberg morgens um 9% Uhr
bei Nr . 701 oberhalb der Rühlsmühle.

Das Holz lagert auf der Aarseite ; Abfahrt Chaussee.
Laufenselden,  den 23. Januar 1915. (4750

Der Bürgermeister.
Bender.

Holz-Versteigerung.
Samstag, den 30. Januar 1915,

mittags1 Uhr.
kommen im Klingelbacher Gemeindewald, Distrikt Neipers-
graben 2:

59 Nadelholzstämme, 27,22 Festm. von 20—25,
30—39 Ztm . Durchmesser

zur Versteigerung.
Klingelbach,  den 24. Januar 1915. 4771

Der Bürgermeister.
Thrrn.
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